
 
     

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Allgemeine Geschäfts und Lieferbedingungen der Fa. Peter Pock - aqua-Vit®  
 
Auftragsgrundlagen 
 
1.1 
Die Allgemeinen Geschäfts und Lieferbedingungen der Fa. Peter Pock - aqua-Vit® Arzberg 99, 8162 Passail gelten für alle 
entgeltlichen Lieferungen, Verträge, Angebote und Dienstleistungen welche die Fa. Peter Pock - aqua-Vit erbringt, auch 
wenn sie dem Auftraggeber bei späteren Abschlüssen nicht ausdrücklich mitgeteilt werden. Sie werden durch 
Auftragserteilung oder spätestens mit Annahme der Lieferung anerkannt. 
 
1.2 
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden, werden weder 
ganz noch teilweise Inhalt eines Vertrages, auch dann nicht, wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. 
1.3 
In Katalogen, Prospekten etc. enthaltene Angaben, sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
Bezug genommen wurde. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Allfällige Änderungen und Ergänzungen des Auftrages bedürfen der Schriftform 
bei Sonstiger Unwirksamkeit. 
1.4 
Die allfällige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen lässt die Geltung der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame, die ersterer nach deren Sinn und Zweck 
wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt. Es gilt ausnahmslos Österreichisches Recht. 
1.5 
Diese Bedingungen sind für die Gesamtdauer der Geschäftsbeziehung gültig. 
 
 
Preise und Zahlung 
 
2.1 
Sofern nicht anderes vereinbart ist, gelten die im Anbot oder Bestellformular angeführten Preise. Diese Preise verstehen 
sich inklusive aller Gesetzlichen Abgaben und Steuern. 
2.2 
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Konditionen jederzeit 
anzupassen. Buchpreise unterliegen der Buchpreisbindung. 
2.3 
Wenn nicht anders vereinbaret, sind Zahlungen prompt bei Rechnungserhalt ohne Abzüge fällig. Die Berechnung erfolgt 
zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen. 
2.4 
Bei augenscheinlich falscher Preisfestsetzung oder bei offenkundigen Rechenfehlern sind wir berechtigt entsprechenden 
Nachforderungen zu stellen. 
2.5 
Bei Bezahlung mittels Kreditkarte hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, dass die Kreditkarte nicht gesperrt oder 
abgelaufen ist, widrigenfalls daraus entstehende Verzögerungen bei der Bezahlung gehen zu seinen Lasten und 
Verzugszinsen können verrechnet werden. Wir sind ferner berechtigt bei Zahlungsverzug, sämtliche daraus entstehenden 
Spesen und Kosten, auch Kosten des Einschreitens von Inkassounternehmen und Rechtsanwälten, sowie bankübliche 
Verzugszinsen ab dem Tag des Verzuges zu verrechnen. Wir gehen davon aus das der Auftraggeber seine Kreditkarte 
rechtzeitig vor Ablauf verlängert. 
 
 
Lieferung von Waren 
 
3.1 
Alle gelieferten Waren sind bis zur vollständigen Bezahlung uneingeschränkt unser Eigentum. 
Bei Vertragswidrigem Verhalten des Käufers, besonders bei großem Zahlungsverzug sind wir berechtigt unseren 
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen und sofort die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen und uns selbst oder 
durch Bevollmächtigte den unmittelbaren Besitz an ihr zu verschaffen 
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3.2 
Die Lieferungen an den Auftraggeber erfolgen ab Lager stets auf Gefahr des Bestellers. Die vereinbarten Preise gelten ab 
Lager ausschließlich Verbackung und Verladung. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird eine gewünschte 
Transportversicherung besonders verrechnet. 
3.3 
Die vereinbarten Lieferzeiten werden nach bestem Wissen und Gewissen und nach Möglichkeit eingehalten. Sie 
verlängern sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen sonst von uns nicht zu vertretenden Hindernissen, 
welche auf die Lieferung oder Leistung von erheblichem Einfluss sind. Insbesondere auch, wenn die Verzögerung durch 
Vorlieferanten oder deren Lieferanten entsteht. 
3.4 
Gewisse Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Auftraggeber zumutbar sind. Sofern nichts anderes vereinbart, ist 
die Rücknahme von Material aus unserer Lieferung ausgeschlossen. Teillieferungen können sofort berechnet werden. 
 
 
Gewährleistung 
 
4.1 
Die Gewährleistungen, beinhaltet das unsere Erzeugnisse frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Der Käufer hat 
die Ware vor Übernahme sorgfältig auf Vollständigkeit und offensichtliche Mängel zu prüfen. 
4.2 
Jegliche Beanstandung wegen unvollständiger Lieferung oder sichtlich erkennbarer Mängel ist innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Gefahrübergang der Ware schriftlich mitzuteilen. 
4.3 
Nicht sofort erkennbare Mängel sind unverzüglich nach ihrer Feststellung - spätestens aber fünf Wochen nach Lieferung 
der Ware schriftlich zu beanstanden. Zeigt der Käufer innerhalb dieses Zeitraums keinen Mangel an, so gilt die Ware als 
mangelfrei anerkannt. 
Bei Mangelhafter Ware behalten wir uns vor, sie nachzubessern oder auszutauschen, wofür uns die entsprechende Zeit 
und Gelegenheit einzuräumen ist. Sollte dies der Fall sein, so wird die Ware vom Käufer an eine von uns genannte Stelle 
versandt. 
Jegliche Gewährleistung ist bei unsachgemäßer Behandlung durch den Käufer ausgeschlossen. 
4.4 
Schadenersatzansprüche jeglicher Art des Käufers, die, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund unmittelbar oder mittelbar 
im Zusammenhang mit der Bestellung, Lieferung oder Verwendung unserer Erzeugnisse entstehen können, bleiben 
generell ausgeschlossen, sofern wir, unsere Mitarbeiter oder Beauftragten, den Schaden nicht grobfahrlässig oder 
vorsätzlich herbeigeführt haben. 
4.5 
Wen grobfahrlässige Verursachung des Schadens nachzuweisen ist bleibt der Schadenersatzanspruch eines Kaufmanns 
auf den Ersatz des absehbaren Nachteiles begrenzt. 
4.6 
Der Schadenersatzanspruch des Nicht-Kaufmanns findet allenfalls bis zu einem Betrag im Wert von 30 % des 
Erstehungspreises Bezug. 
 
 
Vorbehaltsbestimmung 
 
5.1 
Die Produkte die wir Erzeugen sind keine Heilmittel, sie dienen nicht zur Diagnose, Heilung, Linderung, Verhütung oder 
Beseitigung von Krankheiten oder deren Folgen. Die Beschreibungen zu den Produkten stellen keine Anleitung zur 
Selbstdiagnose dar. 
5.2 
Unserer Erzeugnisse wirken zum größten Teil auf feinstofflicher art und weise. Die Wirkungen der Erzeugnisse sind daher 
individuell unterschiedlich und können in keinerlei Hinsicht garantiert werden. 
5.3 
Wir garantieren für höchste Qualität unserer Erzeugnisse, es kann jedoch keinerlei direkte oder indirekte 
Schadenersatzforderung aus der Anwendung der Erzeugnisse oder ihrer Beschreibungen für sich selbst oder Dritte 
abgeleitet werden. Jegliche Haftung und Gewährleistung für alle Waren beschränkt sich ausschließlich auf Material und 
Fabrikationsfehler. 
 
 
Sonstige Bestimmung 
 
6.1 
Für Lieferungen und Leistungen sowie für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar und mittelbar ergebenden 
Differenzen ist der Gerichtsstand ausschließlich Graz. 
6.2 
Es gilt für die gesamte Dauer jeglicher Rechtsbeziehung zwischen uns und den Käufer oder Vertragspartner - auch wenn 
der Käufer seinen Wohnsitz im Ausland hat - ausschließlich das Recht der Republik Österreich. 
 


